
NR. 343/2017 | 09. Juni 2017

IMPRESSUM
HERAUSGEBER CHRISTINE LAMBRECHT, MDB REDAKTION ALBRECHT VON WANGENHEIM
TELEFON (030) 227-522 82 / (030) 227-511 18
E-MAIL PRESSE@SPDFRAKTION.DE

TEXT KANN IM INTERNET UNTER WWW.SPDFRAKTION.DE ABGERUFEN WERDEN.

AG Kultur und Medien
AG Arbeit und Soziales

Künstlersozialabgabe sinkt erneut

Burkhard Blienert, zuständiger Berichterstatter im Ausschuss für Kultur und
Medien;
Ralf  Kapschack,  zuständiger  Berichterstatter  im Ausschuss  für  Arbeit  und
Soziales:

Die Künstlersozialabgabe wird ab dem 1. Januar 2018 von 4,8 auf 4,2
Prozent gesenkt. Damit ist es Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles
gelungen, die Künstlersozialabgabe bereits im zweiten Jahr in Folge zu
reduzieren (2017 sank die Künstlersozialabgabe von 5,2 auf 4,8 Prozent).

„Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat die Künstlersozialkasse (KSK) mit
dem Gesetz zur Stabilisierung des Künstlersozialabgabesatzes vom 30. Juli
2014 gestärkt und zukunftsfest gemacht. Mit dem Gesetzesvorhaben reagierte
die Bundesarbeitsministerin auf den rapiden Anstieg der Künstlersozialabgabe
von 3,9 Prozent im Jahr 2012 auf 5,2 Prozent im Jahr 2014. Intensivere
Prüfungen der Deutschen Rentenversicherung und der Künstlersozialkasse bei
den abgabepflichtigen Verwerterinnen und Verwertern sorgen für eine gerechtere
Lastenverteilung und solide Finanzbasis der Künstlersozialkasse.

Mit der Reform der Künstlersozialversicherung hat die SPD-Bundestagsfraktion
in dieser Legislaturperiode ein wichtiges kultur- und sozialpolitisches Vorhaben
durchsetzen können. Wir haben die Künstlersozialversicherung langfristig auf
sichere Beine stellt und damit die soziale Absicherung der Kulturschaffenden und
Kreativen in Deutschland nachhaltig verbessert.“

http://www.spdfraktion.de/node/2038574

